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vollständig zu erklären, sollte es denn
nich^t widersprechend seyn, ihn beschrän-
ken zu wollen, aus zweifelloser Ueber-
zeugung einen höchst verdächtigen und
übelberüchtigten Kerl in einige Pro.
zeßkosten zu Verfällen? — Ich bitte beben,

ken Sie dieß, B. Gesetzgeber! Nehmen Sie auch
Rücksicht V> G. auf die allgemeine Klage von über-

handiiehmcnben Einbrüchen und Diedstählen aller Art.
Freylich erfoderl es, um Helvetic» von dem sich so

sehr angehäuften Strolchengesinbel wieder zu reinigen,
allgemeinerer Maßnahmen, die den verdächtigen beruf-
losen Fremden unter kräftigen Comminatorus aus den

Gränzen weisen und dem inländischen Strichvogel Arbeit
und Brod »erzeigen: Darum aber sollen wir die in un-
ftrer Gewalt liegenden kleinern Mittel, wie das von dem

O. Gerichtshof uns vorgeschlagene, nicht verwerffen.
B. G. Dieß sind meine Gründe, die mich bewogen

haben, dießmal von der einstimmigen Meinung meiner
Kollegen abzuweichen. Sie werden nun in Ihrer
Weisheit entscheiden : ob nach dem Ermessen meiner
Kollegen nur pro minima parre der Forderung des O.
Gerichtshofs entsprochen werden, kann oder ob nach
meiner Meinung derselben in plsno entsprochen werden
soll? Im lcztcrn Fall schließe ich dahin: Daß die Eri.
minalcommißio» beauftragt werde, Ihnen ungesäumt
einen ans den Antrag des obersten Gerichtshofs gerich-
teten Dekrctsvorschlag zur Genehmigung vorzulegen.

Folgendes Gutachten der Finanzcqmmißion wird in
Berathung, und die Anträge desselben hierauf auge,
nvülmen:

N atio n algüterverkanffe im Canton
Frydurg, Distrikt Murten.

1. Ein Kornhaus samt Keller in der Stadt Murten :

»erkauft 82S, geschäzl 595 nbcrlöst 2z 1 Fr.
2. Der Cchloßgarten zu Murten : verkauft 2656, ge-

fthäzt?»^, üder.löst 1942'Fr.
z. DerSchloßbaumgartcn zu Murten: verk. 12;;,

sesch. 99 z, überl. 280 Fr.
4. Die Galgen Matten bey Murten : verk. 7-07 1/2,

Keßch, 25:4 überl. 4988 1/2 Fr.
Hiebey ist zu bemerken daß das Schloß Murten,

welches in der Versteigerung nichtS galt, der Nation
noch übrig blieb. Der beträchtlichen Ueberloostmg wegen,
rath die Cvmmißion zur Ratifikation.

Canton F r e y b u r g. Distrikt R 0 m 0 nt.
Das Schloß zui Farvagnier samt! dem. LchenlMs,

der Scheuer und sämtlichen zu diesem Domaine gchö-

rigen Liegenschaften, um die Summe von -2970 Fr.
Die Schätzung betrug 20149 Fr.: also die Ueberloo-
suog 28-z Fr.

Vüf den Bericht der Verwaitungskamme? hin glaubt
die Cvmmißion die Ratifikation anrathen zu dürfen.

Cant. Solothürn. Distr. Ball st all.
Das Schioßdomaine Bächburg, enthaltend ein

Schloß, Scheuer, 2 Gärten und zz Inch. Mallen
für 1920a Fr. verkauft. Die Schätzung betrug 1840»
Fr.: also 800 Jr. lttberloosung.

Da das Schloß zum Theil ruinirt ist und die Güter
durch die Pachtung, welche zwar 7,2 Fr. erträgt, aus.
genuzl werden, und besonders aber wegen dem dringen,
den Bedürfniß, mag die begehrte Ratifikation ertheilt
werden.

Cant. Solotl>-urn. Distr. Dornach.
Das Schloßdomaine Gilgenberg, enthält 9 I ichi

Acker, das Hollcnseid, für 120; Fr. 9 Inch Acker,
das Hantercchscld, für -8z Fr. 1 ,/4 Inch- Acker,
Magercchacker, für 7, Fr. 2 Iuch. Acker im Tfchcm,
per, für 259 Fr. 2 Inch. Acker, Herrenhensmacker,
für ;2 Fr. 29 Iuch. Acker, Burgfcld, für 4°oo Fr.
Scheuer, Slallunq und 99 Maad Matten, für 9661
Fr, Ein kleines Haus und i' 1/2 Maad, für 409 Fr.-
Ein Kornstvck nebst Garten, für 120 Fr. Eine Pferd»?
scheuer nebst 2 Gärten, für z,6 Fr. Also 99 Inch.
Acker und ;6 Maad Wiesen nebst meheern Gebäuden)
waren geschäzt für 8000 Fr., verkauft für 12272 Fr.

Da die Ueberloosung nur eine erbärmliche Schätzung!
dieses Guls beweist, weiches 960 Fr, jährlich, also
weil mehr als den Zins der Verkaufsumme abträgt,-
und die meisten Verkäusse der einzelnen Stücke urà
allem Werth statt hatten, so kann die Ratifikation nicht'
angccalhcn werden.

(Die Forts, folgt,)

Inländische Nachrichte»!.
Der RegiernngsstattlMer des Cant. TVuv-'

tzau, an seine Mitbürger.
Bürger! Das elende Geschwätz — von de r-

Wiederkehr der alten Ordnung', der'
Dinge — welches sich seit etwas Zeit verbreitetes
und von »edelgesinnten durch allerley Winddeultteyen-
unterhalten wurde, mag, so hirnlos und lächerlich es'
auch iiMMr war, doch Einige aus Euch bkumahltg»!
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haben. Diesen znm Troff, (jedoch auch jenen
zur Warnung!) mache ich nachfolgendes, vom

Bürger Jnstizministcr an mich erlaß'» e Schrei,
bcn, öffentlich bekannt:
Der Minister der Justiz und Polizey Her

Helvet. einen und mttheiibüren Republik,
an den B. Sauter, Reg. Statthalter
des Cantons Thurgau.

Bern den 6. Merz iZor.
B Regicrnngsstatthaller! Da es möglich

seyn könnte, daß mehr oder weniger begründete Ge,

rüchke Euch über die Lage der Regierung unige Besorg-

nisse haben erregen mögen, so beeile ich mich Euch

darüber zu beruhigen.
Zuveriaßige Nachrichten lassen uns keinen Zweifel

mehr übrig, daß die Intrigcn und Machinationen eini-

ger Elenden, die sich bestrebten, die alte Ordnung der

Dinge auf den Trümmern ihres Vaterlands unter dem

Titel emes Födcratiffystcms herztrstelien, vereitelt sind.

Diefe Gewißheit wird Euch B. Regicrungsstatthalter

mit neuem Muth beleben. Die unter den obersten Be,

Horden herrschende Eintracht hat das Vaterland gerettet.

Die im Innern Hclvetiens herrschende Einigkeit und

Ruhe, soll das Glück desselben befestigen.

-D'.cstS m Emrm Canton zu bezweikeu, soll Euer

Hauptaugenmerk feyn^ und ich beauftrage Euch daher,

Euch mit Fesngkcit und Entschlossenheit gegen jeden

alftälligen Ruhestörer oder Aufwiegler des Volks ohne

rmige Rücksicht zu benehmen, und ihn nach Anweisung

der Gesetze zu behandeln.

Ich erwarte von Euch, B- Ncgierungsstatthàr,
«inen Bericht über kic gegenwärtige Stimmung Euers

Camvns. und brc aüfailigen Maßnahmen, die Ihr zur

Beybehaitung der öffentlichen Ruhe allenfalls zu ergreif,

ftn für uölhig erachtet habt. Republ. Gruß!
Der Minister der Justiz und Polizey,

Meyer.

Bürger! Dieses Schreiben wird Euch gegen alle

falschen-Gerüchte, die zupr Nachtheil unsers Vêla,n
des ausgebrütet werden, hinlänglich verwahren; —
,ch aber freue mich, dem Burger Iustlzmtuister indem

mir abgeforderten Bericht, nichts als Gutes von Eu-

rer politischen Stimnmng sagen zu können; — freue

Mich ihm siegen zu können: daß Ihr der neue»
Ordnung, und der R c'g icrnng getreu, die

Einheij unsrer Republik eifrig wüu.
sch bt—^ und, taß öle Zah'l derjenigen', die aus

l leicht zu errathenden Absichten eutgegengesezt denken,
in unserm Canton so klein und von so m,bedeutendem-
Emfiuß scye, daß es wahUich nicht der Mühe Ichs?,,
ihrer zu erwähnen.

Fraucnfcid den n. Merz igor.

Bekanntmachungen.
Wer sich für die erledigte Stelle eines Lehrers der-

Geographie und Geschichte am Gymnasium zu Basel
anzumelden fähig und geneigt ist, kann innerhalb sechs

Wochen von untenstehendem Datum an, bey dem Ec,
kretariat ves Erzichungsealhes diechs Cantons sich ein»

schreiben lassen. Der Lehrer hat wöchentlich 2g Stun,
den im Gymuasio zu geben, und kann dagegen auf eis

jährliches Einkommen von wenigstens looo Frankes
zählen, nebst einer geräumigen Wohnung.

Helvetische Bürger ans andern Caiitoiien können,

um das Weilcrc zu vernehmen, sich an den B. Pfarres
Wick, Aktuar des ErzichungscathS, oder an den B.
Mioille, Rektor am Gymnasio, wenden.

Bafel den ;. Merz igsi.

An dem Gymnasium zu Luzern ist eine Professor»

stelle erledigt werden; für die Wiederbcfetzung derselbe»

muß der Erzichungsruth des Cant-ons Luzern der Mic« '

rung einen gedoppelten Vorschlag machen.
Er ladet deßhalven diejenige» Geistlichen ein, die

zu solch einem Amte Beruf fühle», daß sie sich auf

Donnerstag den -6, April i8o> zu einer schriftlichen

und mündlichen Prüffung einstellen wollen. Sie wirb

angestellt werden über Pädagogik überhaupt, und dana

besonders über jene Gegenstante, wrlche im hiesige«

Gymnasium öffentlich gelehrt werden : über die Lillera»

lur der schöne., Künste und Wissenschaften, hie deutscht

und lateinische Sprache, nebst Kenntniß der claßjfche»

Anctoren, Religion und Sittenlehrc, Arithmetik, Geo»

graphie, Natnriehre, allgemeine und valcrlqndische l

Geschichte.
Localnmstände erfordern einen geistlichen Lehrer.

Seme Besoldung bestehet in y;; Schw. Franken,

welche Quartalweise bezogen wird.
Die Liebhaber werden eingeladen, sich bis-Dienstag

den i4ten April bey V- Verwalter Widmer, als Prä«

stdent dcS Erzichungsralhs, oder dem Secretariat an«

zumclîen.
Luzern den so. Merz l8e»r.

Aus Auftrag des ErziehungSrathk

X. Mvpr,
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